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Verband katholischer Religionslehrerinnen und 
Religionslehrer an Berufsbildenden Schulen e. V. 

www.V-K-R.de 

Diözesangemeinschaft Köln 
Kristina Luckner    Telemannstr. 8 

53757 Sankt Augustin      k.luckner@v-k-r.de 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freunde und Freundinnen des katholischen Religionsunterrichts am Berufskolleg, 
 

zu unserer diesjährigen Herbstfortbildung laden wir Sie herzlich ein! 

Freitag, 20. Oktober (16:30 Uhr) bis Samstag, 21. Oktober 2023 (13:00 Uhr) 
Kardinal-Schulte-Haus, Overather Straße 51 - 53, 51429 Bergisch Gladbach, www.k-s-h.de 

MEIN BRUDER HEIßT JETZT ANNA  
– DIVERSITÄT LEBEN IM (RELIGIONS-)UNTERRICHT 

Nicole Warning und Björn Kiefer vom Team „Gender und Diversität“ der Bezirksregierung 

Köln, Bezirkskoordination für die „Schule der Vielfalt“, sprechen mit uns darüber, dass es in 

jeder Klasse statistisch gesehen Schüler:innen gibt, die lesbisch / schwul / bi / transident / 

intergeschlechtlich (LSBTI*) sind oder in einer Regenbogenfamilie leben. Die Fortbildung 

vermittelt Ansätze, Sachkenntnisse und Best-Practice-Beispiele für den Umgang mit 

Diskriminierung in der Schule. Das Moderator:innenteam erarbeitet und diskutiert auf der 

Basis von unterschiedlichen Methoden und bereits bestehenden Materialien 

Handlungsmöglichkeiten für den eigenen (Religions-) Unterricht, um Diskriminierung 

angemessen begegnen zu können. In dieser Fortbildung gibt es Daten zur Situation von 

trans*, inter* und nichtbinären Schüler:innen sowie Informationen, Materialien, Methoden 

und Best-practice-Beispiele, um mit geschlechtlicher Vielfalt in Schule und Unterricht gut 

umgehen zu können und Schule zu einem offenen und sicheren Ort für alle Schüler:innen 

zu machen. 
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Zur Anmeldung senden Sie bitte bis Freitag, 01. September 2023 eine eMail an 

k.luckner@v-k-r.de und überweisen bis dahin den Teilnehmerbeitrag von 45,00 € 
(Referendar:innen 20,00 €, Studierende beitragsfrei) auf unser Konto (siehe unten).  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Anmeldungen nach dem 01. September 2023 nicht 

mehr berücksichtigt werden können, wenn das Tagungshaus belegt ist. 

Selbstverständlich können Sie diese Einladung an interessierte Kolleg:innen weitergeben.  

Wir freuen uns, Sie in Bergisch Gladbach begrüßen zu dürfen,  

herzliche Grüße, Ihr Vorstandsteam der Diözesangemeinschaft Köln 
 

Christian Grotthaus Klaus Dusend  Martina Hammerschlag Dorothee Hartmann  
Eva Rosen Kristina Luckner Tanja Koprek Birgit van Elten 

 

 
 

 
 

 

Hinweise zur Anmeldung (Bitte beachten: NEUE KONTOVERBINDUNG!) 

à Teilnehmerbeitrag 45,00 €, Referendar:innen 20,00 €, Studierende sind beitragsfrei. Im 
Beitrag sind die Tagungsgebühr, Materialkosten, Vollpension und Übernachtung enthalten. 

à Bankverbindung: VKR Diözesangemeinschaft Köln  
   neue IBAN: DE56 4006 0265 0015 2469 04  
   BIC: GENODEM1DKM  
Verwendungszweck: Herbstfortbildung 2023 - Name, Vorname 

à Für Teilnehmer:innen im aktiven Schuldienst: Beantragen Sie bei Ihrer Schulleitung 
Sonderurlaub – auch wenn diese Fortbildung außerhalb Ihrer Unterrichtszeit liegt. Mit der 
Genehmigung der Schulleitung handelt es sich um eine dienstliche Veranstaltung: Bei einem 
Unfall besteht dann Dienstunfallschutz. Sie können die Erstattung der Fortbildungskosten 
aus dem Fortbildungsetat Ihrer Schule beantragen. 

à Die Reisekosten und den Teilnahmebeitrag können Sie alternativ als Fortbildungskosten 
bei der Steuererklärung ansetzen. Sie erhalten eine Bescheinigung, die auch als 
Fortbildungsnachweis für Ihre Personalakte geeignet ist. 

à Bei Verhinderung ist eine umgehende Abmeldung erforderlich. Wenn Ihre Abmeldung 
weniger als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung erfolgt, können wir Ihnen nicht mehr 
den vollen Teilnahmebeitrag zurückerstatten, da wir Stornierungsgebühren an das 
Tagungshaus zahlen müssen. 

à Die Zahl der Teilnehmenden ist auf voraussichtlich 20 begrenzt. 

à Der Verband behält sich vor, die Veranstaltung abzusagen (z. B. bei zu kleinem Teil-
nehmerkreis oder Ausfall der Referent:innen). Gezahlte Teilnahmebeiträge werden dann 
selbstverständlich erstattet. 


